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Zur neuen "Anforderung für das Aufstellen EDV-unterstützter 
Standsicherheitsnachweise" 
 
 
Im Geltungsbereich der ZTV-K gilt die "Richtlinie für das Aufstellen und Prüfen EDV-unterstützter Stand-
sicherheitsnachweise" (siehe auch Prüfingenieur, Heft 18, April 2001). 
 
Diese Richtlinie schien uns für den Gebrauch im Bereich "normaler" Hoch- und Ingenieurbauten zu um-
fangreich und konnte verkürzt und ohne den die Prüfung betreffenden Bereich als eine gute Grundlage 
für Anforderungen an statische Berechnungen im Anwendungsfall außerhalb des Geltungsbereiches der 
ZTV-K dienen. 
 
Auf Basis der Richtlinie hat die Fachkommission der Prüfingenieure in Niedersachsen, Bremen und 
Hamburg die "Anforderungen für das Aufstellen EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise" erarbei-
tet. Diese Version wurde mit Herrn Dr. Griebenow, der maßgeblich an der Erarbeitung der Richtlinie 
mitwirkte, abgestimmt. 
 
Eine bauaufsichtliche Einführung ist von der ARGE-Bau z. Zt. nicht gewünscht, die Fachkommission 
Bautechnik der ARGE-Bau empfiehlt jedoch eine Umsetzung als Empfehlung der Prüfingenieure für 
Baustatik. Diese Empfehlungen sollen den Tragwerksplanern, z. B. in den Ingenieurbüros und bei den 
Baufirmen, sowie den Softwareherstellern im Bereich Bauwesen als Maßstab für prüffähige Stand-
sicherheitsnachweise dienen. 
 
Die neuen Anforderungen sind daher als Empfehlung der Prüfingenieure (Fachkommission in Nieder-
sachsen, Hamburg und Bremen) bei der BVPI ins Internet eingestellt und werden hiermit auch an dieser 
Stelle veröffentlicht. Die Prüfingenieure in Deutschland bitten um Beachtung der Anforderungen für 
das Aufstellen EDV-unterstützter Standsicherheitsnachweise bei der Aufstellung von statischen Be-
rechnungen unter Verwendung von elektronischen Berechnungen. 
 
 
 
 
gez. Dr. Griebenow    gez. Kammeyer 

 
 


